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Qualitätsmanagement-Handbuch 
esz AG calibration & metrology 

esz Musterkalibrierschein 
gemäß ISO 17025 Kapitel 5.10.2 und 5.10.4- Deckblatt 

  

5.10.2a) Titel 

5.10.2c) eindeutige Kennzeichnung auf jeder 
Seite 

5.10.2b) Name und Anschrift des Labors 

5.10.2d) Name und Anschrift des Kunden 
Um Verwechslungen zwischen Rechnungs- 
und Lieferadressen zu vermeiden oder ist die 
Anschrift nicht genau bekannt genügt u.U. 
der Name auf dem Zertifikat.  

5.10.2f) eindeutige Kennzeichnung des 
kalibrierten Gegenstandes 

5.10.2g) Datum der Durchführung 

5.10.2j) Name, Stellung und Unterschrift der 
Person, die den Bericht genehmigt.  

5.10.2k) Hinweis, dass sich die Ergebnisse 
nur auf den geprüften Gegenstand beziehen 

5.10.4.4 Ein Kalibrierschein darf keine Empfehlung über 
das Kalibrierintervall enthalten, es sei denn, dies geschieht 
mit Zustimmung des Kunden. Im Regelfall wird mit der 
unserer Auftragsbestätigung das Kalibrierintervall 
freigegeben. 

5.10.4.1b) Hinweis zu angegebenen 
Messunsicherheiten 
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Qualitätsmanagement-Handbuch 
esz AG calibration & metrology 

Seite 2 - Ergänzungen 

 

5.10.2c) eindeutige Kennzeichnung auf jeder 
Seite und Seitennummerierung (nach 5.10.2 
Anmerkung 1) 

5.10.2f) Beschreibung des Gegenstandes 

5.10.2e) Angabe des angewendeten Verfahrens. Das 
Verfahren ist im esz QMH, Herstelleranweisungen, 

Arbeitsanweisungen, normativen Verweisen oder einem 
entsprechenden Kalibriermaster dokumentiert. Idealerweise 
wird der Verweis auf das entsprechende Dokument genannt 

(hier DKD 2622-3). 

5.10.4.1a) Umgebungsbedingungen, die 
Einfluss auf das Messergebnis haben 

können. 

5.10.4.1a) Bedingungen mit Einfluss auf das 
Messergebnis 

5.10.4.1c) Aufschluss über die messtechnische Rückführung. 
Die ununterbrochene Kette von Kalibrierungen auf ein 
Primärnormal muss erkennbar sein. Der esz Kalibrierschein 
verweist daher immer auf DKD- oder Herstellerkalibrierscheine.  
Werden Hilfsmittel oder Sekundärnormale verwendet so ist 
zusätzlich das zugehörige Primärnormal genannt. 

5.10.2b) Der Ort der Kalibrierung, an dem die 
Messungen durchgeführt wurden, sofern von 
der Anschrift des Laboratoriums verschieden. 
Für Kalibrierungen vor-Ort wird ddie Anschrift 

des Auftraggebers genannt. 
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Messergebnisse 

 

5.10.2c) eindeutige Kennzeichnung auf jeder 
Seite und Seitennummerierung (nach 5.10.2 
Anmerkung 1) 

5.10.2e) unterschieden wird „Vorschrift“ nach dem 
genannten esz Verfahren auf Seite 2 (für ISO-
Kalibrierungen) und „DKD“ bei DKD-Verfahren 

5.10.2f) eindeutige Kennzeichnung des 
kalibrierten Gegenstandes 

5.10.2i) Messergebnisse mit Angabe der Einheit 

5.10.4.1b) Messunsicherheit 
Die Messunsicherheit wird gemäß DKD-3 berechnet. Siehe auch 
Anlage zur DKD-Akkreditierung oder  
http://www.esz-gmbh.de/uncertainities.pdf 

5.10.2e) Kalibrierverfahren: Versionsstand des 
Verfahrens / Kalibriermasters 

5.10.4.1a) Umgebungsbedingungen, die 
Einfluss auf das Messergebnis haben können 
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Auswertung 

 

5.10.2c) eindeutige Kennzeichnung auf jeder 
Seite und Seitennummerierung (nach 5.10.2 
Anmerkung 1) 

5.10.4.2 sofern eine Aussage zur Konformität 
mit einer Spezifikation gemacht wird, muss 
diese angeben, welche Abschnitte der 
Spezifikation erfüllt werden 

5.10.4.1c) Aufschluss über die messtechnische Rückführung, 
wie die ununterbrochene Kette von Kalibrierungen auf ein 
Primärnormal zusätzlich erkennbar ist.  
 
5.10.4.1b) Messunsicherheit 
Hinweis zur Dokumentation der Messunsicherheit 

5.10.2f) eindeutige Kennzeichnung des 
kalibrierten Gegenstandes 

5.10.4.3 Wenn ein Instrument justiert oder repariert 
wurde, werden zusätzlich die Kalibrierergebnisse 
vor der Justage / Reparatur angegeben 

4.5 Unteraufträge werden ausschließlich an akkreditierte Labore 
vergeben. Wurden Messergebnisse im Unterauftrag erzielt so 
wird das Labor hier durch Ergänzung von „...und wurden von 

Kalibrierlabor D-XYZ1234, Protokoll ####, erzielt.“ genannt.  


